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A. Einleitung

In den letzten Jahren war der rechtliche Umgang mit den sogenannten „Ra-
sern“1 vermehrt Gegenstand gesellschaftspolitischer Diskussionen. Den wesent-
lichen Auslöser für diese Debatten stellten die verheerenden Fahrten dar, bei de-
nen sich die Fahrer mit einer für die jeweilige Örtlichkeit besonders hohen und
unangemessenen Geschwindigkeit fortbewegten und dabei andere Menschen ge-
fährdeten, wenn nicht sogar deren Tod verursachten. Zu den traurigen Höhepunk-
ten gehörte der „Kölner Raserfall“ aus dem Jahre 2015. In diesem erreichte einer
der Fahrer auf dem Weg zu den Rheinterrassen mit seinem Fahrzeug bei erlaub-
ten 50 km/h eine Geschwindigkeit von bis zu 95 km/h. Anschließend verlor er
die Kontrolle über sein Fahrzeug und erfasste infolgedessen eine 19-jährige Fahr-
radfahrerin, die gerade von der Universität nach Hause fuhr, mit einer Kollisions-
geschwindigkeit von 48–55 km/h.2 Die Studentin verstarb wenige Tage später an
den Folgen des Unfalls. Auch der medial noch stärker beachtete „Berliner Raser-
fall“ aus dem Jahre 2016, bei dem einer der Täter eine Geschwindigkeit von bis
zu 170 km/h erreichte und es zu einer Kollision mit einem vorschriftsmäßig fah-
renden Fahrzeug kam, muss in diesem Zusammenhang erwähnt werden.3 Der
Fahrer des vorschriftsmäßig fahrenden Fahrzeugs verstarb noch unmittelbar am
Unfallort.

Da vergleichbare Ereignisse immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit ge-
rieten,4 das bis dahin geltende Recht ein entsprechendes Straßenrennen aber nur
als Ordnungswidrigkeit in Form einer verbotenen übermäßigen Straßenbenutzung
ansah und die damit einhergehenden Sanktionsmöglichkeiten als unzureichend
gewertet wurden,5 leiteten die Landesregierungen der Länder Nordrhein-Westfa-

1 Zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wird bewusst auf die gleichzeitige Verwen-
dung der männlichen, weiblichen und diversen Sprachform verzichtet und allein die
männliche Form (generisches Maskulinum) verwendet. Sofern nicht anders angegeben,
gelten sämtliche Personenzeichnungen gleichermaßen für alle Geschlechter. Die in die-
ser Arbeit verwendeten Statistiken unterscheiden zudem nur zwischen dem männlichen
und weiblichen Geschlecht, sodass diesbezüglich ein explizites Eingehen auf weitere
Geschlechterformen nicht möglich war.

2 LG Köln, Urt. v. 14.4.2016, Az. 117 KLs 19/15 (juris).
3 LG Berlin, NStZ 2017, 471 ff.
4 Ob es zu einer tatsächlichen Häufung solcher Ereignisse kam, konnte allerdings

nicht festgestellt werden, s. BT-Drs. 18/8993, 3; Kulhanek, in: BeckOK StGB, § 315d
Rn. 4 f.; Fischer, § 315d Rn. 3, deutlicher noch in Fischer, 69. Aufl., § 315d Rn. 3; Ei-
sele, KriPoZ 2018, 32; Piper, NZV 2017, 70 (72); Weigend, FS-Fischer, 570.

5 In der Gesetzesbegründung wird angegeben, dass an einem solchen Rennen teil-
nehmende Kraftfahrzeugführer i. d. R. mit einem Bußgeld i. H.v. 400 Euro und einem



len und Hessen dem Bundesrat im Juli 2016 einen Gesetzesentwurf zur Ände-
rung dieser Gesetzeslage zu.6 Mit dem eingebrachten Entwurf sollte u. a. die Ver-
anstaltung von und die Teilnahme an verbotenen Kraftfahrzeugrennen fortan im
StGB geregelt werden und anstelle der bisherigen Bußgeldtatbestände treten.7

Nach einigen Änderungen wurde das Vorhaben schließlich mit dem sechsund-
fünfzigsten Strafrechtsänderungsgesetz – Strafbarkeit nicht genehmigter Kraft-
fahrzeugrennen im Straßenverkehr vom 30. September 2017 umgesetzt.8

Mit dem Strafrechtsänderungsgesetz wurde jedoch nicht nur der Straftat-
bestand des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der sich seither in § 315d StGB
wiederfindet, eingeführt. Vielmehr ging mit diesem Gesetz die Einbindung einer
weiteren Vorschrift einher: Aufgrund des neuen § 315f StGB ist es nunmehr
möglich, die zu der Verwirklichung des § 315d StGB genutzten Kraftfahrzeuge
einzuziehen. Davon versprach man sich, dass gerade die Einziehung des Fahr-
zeugs ein besonders wirksames (Sanktions-)Mittel sei, um auf die Täter einzu-
wirken.9 Die auf diesem Wege geschaffene Einziehungsmöglichkeit wurde in den
Stellungnahmen zu dem Gesetzesvorhaben ebenso wie in der im Anschluss an
die Gesetzesverabschiedung veröffentlichten Literatur überwiegend begrüßt.10

Die damit einhergehende und teilweise wiederaufkommende Diskussion zur
(Fahrzeug-)Einziehung stellt zugleich den Anlass für die Anfertigung der vorlie-
genden Arbeit dar, in welcher vertieft auf die Einziehungsmöglichkeiten speziell
von Kraftfahrzeugen und die in diesem Zusammenhang auftretenden Schwierig-
keiten eingegangen werden soll.

I. Problemstellung

Entgegen den zahlreichen Befürwortern der neu geschaffenen Einziehungsvor-
schrift wurde in dem erwähnten Gesetzgebungsprozess u. a. kritisiert, dass das
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einmonatigen Fahrverbot belegt werden, während die Regelbuße bei Veranstaltern
500 Euro beträgt (BR-Drs. 362/16, 1). Als weiterer Grund wurde angegeben, dass die
Einstufung illegaler Straßenrennen als Ordnungswidrigkeit das erhebliche Gefährdungs-
potential für die Rechtsgüter Leib und Leben nicht adäquat erfasst (BR-Drs. a. a. O.).

6 BR-Drs. 362/16.
7 BR-Drs. 362/16, 1.
8 BGBl. I S. 3532.
9 BT-Drs. 18/10145, 8, 11; s. zudem BR-Plenarprotokoll 948, 352 [Kutschaty]; BT-

Plenarprotokoll 18/243, 24903 [Lühmann], 24905 [Dobrindt], 24907 [Fechner], 24908
[Steineke].

10 Ceffinato, ZRP 2016, 201 (202); Fuchs, Stellungnahme für den Ausschuss für
Recht und Verbraucherschutz des Deutschen Bundestages, S. 2; Jansen, Schriftliche
Stellungnahme zur Sachverständigenanhörung im Ausschuss für Recht und Verbrau-
cherschutz des Deutschen Bundestages, S. 4, 6; Kubiciel, jurisPR-StrafR 16/2016
Anm. 1 (IV.); Piper, NZV 2017, 70 (74); Schuster, Stellungnahme zur öffentlichen An-
hörung vor dem Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, S. 7; Zehetgruber, NJ
2018, 360 (367); zweifelnd hingegen Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins zu
BT-Drs. 18/10145, 9.



bisherige Problem der Einziehung durch eine solche Vorschrift nicht gelöst
wird.11 Es erfolgte jedoch keine nähere Eingrenzung, um welches konkrete Prob-
lem es sich dabei handeln soll, wenn auch im Nachgang von einem scheinbar
weiteren Problem gesprochen wurde, als auf die Problematik der Einziehung ei-
nes Fahrzeugs, welches nicht im Eigentum des Täters steht, angespielt wird. Zu-
gleich wurde hervorgebracht, die Einziehung des Tatwerkzeugs sei bereits vor der
Einführung des § 315f StGB möglich gewesen.12

Weiterhin fällt auf, dass sich § 315f StGB nur auf den Straftatbestand des ver-
botenen Kraftfahrzeugrennens bezieht. Anderweitige Straßenverkehrsdelikte des
StGB, wie etwa das unerlaubte Entfernen vom Unfallort nach § 142 StGB, der
gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr (§ 315b StGB), die Gefährdung des
Straßenverkehrs (§ 315c StGB) oder die Trunkenheit im Verkehr (§ 316 StGB)
verfügen über keine vergleichbare Klausel. Eine dem § 315f StGB vergleichbare
Einziehungsmöglichkeit des Fahrzeugs befindet sich aber wiederum u. a. im Stra-
ßenverkehrsgesetz – genauer gesagt in §§ 21 Abs. 3 und 24 Abs. 5 StVG.

Vor diesem Hintergrund stellt sich zunächst die Frage, wie es ganz allgemein
um die Einziehung von Kraftfahrzeugen13 steht. Damit gehen unweigerlich zahl-
reiche weitere Fragestellungen einher. So gilt es zu klären, ob es einen Unter-
schied ausmacht, wenn das Fahrzeug zur Verwirklichung eines Straßenverkehrs-
delikts verwendet wurde oder aber wenn der Fahrer dieses nur genutzt hat, um an
einen Ort zu gelangen, an welchem er außerhalb des Fahrzeugs eine Straftat zu
verwirklichen beabsichtigt. Außerdem ist zu hinterfragen, weshalb sich § 315f
StGB lediglich auf § 315d StGB bezieht bzw. ob dieser Umstand Auswirkungen
auf die Einziehung von Fahrzeugen hat, mit denen die übrigen der soeben ge-
nannten Straßenverkehrsdelikte verwirklicht wurden und – wenn letzteres zutref-
fen sollte – ob eine Rechtfertigung hierfür besteht.

Entscheidende Bedeutung kommt weiterhin den Fragen zu, ob der dauerhafte
Entzug des Kraftfahrzeugs tatsächlich ein geeignetes Mittel darstellt, um Ver-
kehrsstraftäter hinreichend zu sanktionieren und inwiefern diesbezüglich zwi-
schen einzelnen Delikten und Deliktsformen, wie etwa dem verbotenen Kraft-
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11 Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins zu BT-Drs. 18/10145, 9.
12 Diese Probleme wurden ebenfalls von Wunderlich im Wege der Aussprache im

Bundestag vorgetragen (BT-Plenarprotokoll 18/243, 24904).
13 In den folgenden Ausführungen dieser Untersuchung werden die Begriffe Kraft-

fahrzeug und Fahrzeug synonym verwendet. Die Überlegungen beziehen sich, soweit
nicht anders angegeben, nur auf Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt wer-
den, ohne an Bahngleise gebunden zu sein (§ 1 Abs. 2 StVG; § 2 Nr. 1 FZV). Näher zu
dem Begriff des Kraftfahrzeugs: Müller, in: VerkehrsR, § 1 StVG Rn. 2; Hühnermann,
in: Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke, StVG § 1 Rn. 8 ff.; Pause-Münch, in: Frey-
mann/Wellner, jurisPK-Straßenverkehrsrecht, StVG § 1 Rn. 13 ff.; Niehaus, in: Berz/
Burmann, StraßenverkehrsR-HdB, Kap. 16 A. Rn. 15.


